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wird bei der Betrachtung vorstehender Zahlen sagen: «So
kann es nicht sein! Da ist nicht die gleiche Elle ange-
legt worden!» Ich glaube sogar, die Schaffhauser lesen
8o gut als die Thurgauer, die Nidwaldner nicht schleghter als
die Obwaldner, die Ziircher, Genfer, Glarner, Berner, Aargauer
beziehungsweise mindestens so ordentlich wie die Luzerner,
Zuger, Freiburger, Schwyzer, Tessiner; “dass Appenzell
A.-Rh. in der Lesefertigkeit hinter Obwalden, Schwyz,
Freiburg etc. stehe, kann mir niemand weiss machen. Das
Regulativ ist eben nicht @berall mit der glei-
chen Strenge — oder Milde, wenn man will — ge-
handhabt worden. Wer aber hat Recht, die strengern
oder die mildern Experten?

Normalien fir Sehulgehinde im Kanton Appenzell A. Rh.
1L

A. K. Beleuchtung. Die Normalien rathen Licht-
einfall von zwei Seiten an, was wir gerne als richtig aner-
kennen. Die neuesten Schriftsteller iber Schulhygieine
befarworten zwar mit Nachdruck einseitige Beleuchtung.
Doch sie seheinen bei dieser Forderung immer zu vergessen,
dass ein Schulzimmer nicht bloss Schreib- und Zeichnungs-,
sondern auch Wohnraum fir die Schiiler sein soll und
dass der Einfluss des Sonnenlichtes auf die Jugend und
ihre Entwicklung von grosser Bedeutung ist. Wird ein
Schulzimmer so gestaltet, dass der Haupteinfall des Lichtes
von links stattfindet und nur die Frontwand fensterlos ist,
so kann selbst die dreiseitige Beleuchtung nicht von Nach-
theil sein. KEine gliickliche Ldsung der Beleuchtungsver-
hiltnisse liegt vielleicht in der Kombination der jetzigen
Architektur mit dem Shedbau.

Die Beleuchtungscoeffizienten, d. h. die Quotienten der
Glasfliche in die Bodenfliche und den Kubikinhalt ergeben
bei den aufgestellten Dimensionen:

Linge des Schulzimmers

Breite desselben

Hohe desselben 3,0

Hohe der Fenster 1,8

Breite derselben 1,5

Anzahl der Fenster, zweiseitig
folgende Zahlen: 5,5 und 55,2 — welche den Anforde-
rungen der Hygieine eben nicht gentigen. Also wire je-
denfalls zu wiinschen, dass die Fenster- und damit ver-
bunden die Zimmerhohe etwas grossere Ausdehnung bean-
spruchen kénnten.

Heizung und Ventilation. Es wird Ofenfeuerung
und damit verbundene Luftzirkulation gefordert, was fiir
die Verbiltnisse einer Landschule gewiss das einzig Mog-
liche sein kann. Grossere Ortschaften werden sich wol
mehr und mehr fir Zentralheizung entscheiden; geben
doch die neuesten Luftheizeinrichtungen den frithern Klagen
nicht mehr Raum und genfigen sie in ausreichendstem
Maasse der an sie gestellten Wiinschen! — Gusseiserne
Zylinderofen werden mit allem Nachdruck bekampft.

Innerer Aushau der Lehrzimmer. Sehr aner-
kennenswerth ist die Bestimmung, dass die Fusshoden der
Schulrdume aus Hartholz anzulegen, tannene Bdden also
nicht zu empfehlen oder zu billigen seien; ebenso dass das
Wandgetafer mindestens 2,5 m. Hohe weisen soll, wenn
nicht das ganze Zimmer getifert wird. Warum ist fiir
den innern Ausbau der Lehrerwohnungen nicht eine dhn-
liche Bestimmung aufgenommen? Wir kennen viele Schul-
hiuser, in denen die Lehrerwohnungen gegeniiber den
eigentlichen Schullokalititen durchaus nicht entsprechend
ausgefiihrt sind.

Aborte. Diesem bis jetzt noch selten glicklich ge-
losten Problem der Schularchitektur schenken die Normalien

gehorige Wichtigkeit und suchen den vielfach bestehenden
Uebelstinden mit allem Nachdruck entgegen zu wirken.
Die Aborte sind im Treppenhaus angebracht, und guter
Abschluss vom Korridor, Cementgruben, Abzugskanile
fir die schlechte Luft sind dringend empfohlen.

Auch die Bestuhlung wird in Betracht gezogen.
Die Normalien sehen in der Durchfilhrung der Einzelpulte
die einzig richtige Erledigung der Schulbankfrage. Warum
dann trotz der ziemlich reich gebotenen Bodenfliche doch
auf fiinfplatzige Schulbdnke verwiesen wird, begreifen wir
nicht leicht. Schulen, die zweiplatzige Pulte eingefiihrt
haben, wiirden solche, im Interesse des Unterrichts, der
Disziplin etc., nicht wieder an mehrplitzige umtauschen.
Dass fiir Sitz- und Tischbrett Hartholz verlangt wird,
rechtfertigt sich sehr. Denke man nur an alte, ausgenutzte
Tannenholzbinke! Die angefiihrten Grundbedingungen zur
Herstellung guter Subsellien sind dagegen zu unbestimmt;
sie sollten durch genaue Maasstabellen ersetzt werden. Doch
es steht zu hoffen, dass auch im Appenzellerland die An-
fertigung neuer Schulbinke nicht mehr dem ersten besten
Schreiner, sondern nur Werkstitten, die mit Fachkenntniss
solcher Fabrikation sich zuwenden, anvertraut werde. In
vielen Schulen sind jetzt schon die bekannten St. Galler
Banke eingefiihrt.

Aus den beigefiigten Plinen lasst sich ersehen, dass
die Anlage der Schulzimmer mit vielem Verstind-
niss durchgefiihrt ist. Es kommen z. B. auf den 1. Boden
1 Lehrzimmer fir 40 a 45 Schiler, 2 Arbeitszimmer, 1
Garderobezimmer, die ndthigen Korridore und rechts und
links vom Treppenhaus die Aborte. Der 2. Stock enthilt
die Lehrerwohnung mit 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmern,
Kiiche und Arbeitszimmer fiir den Lehrer. Der Dachraum
umfasst noch 2 Schlafzimmer, so dass also die Lehrer-
wohnung im Ganzen 6 Zimmer nebst Kiiche und iibrigen
ndthigen Raumlichkeiten bietet: ein deutlicher Wink fiir
Schulbehorden oder Gemeinden, welche dem Lehrer gerne
eine Taglohnerwohnung zur Verfigung stellten! — Das
Doppelschulhaus entspricht dem einfachen in allen Details.

Zum Schluss diirfen wir der Landesschulkommission
des Kantons Appenzell A.-Rh. gratuliren, dass sie den
Bediirfnissen der Schule in so schoner Weise gerecht werden
will. Es steht zu erwarten, dass bald andere Kantone soleh
rithmenswerthes Beispiel nachahmen werden.

Auszug aus dem Protokoll des ziircher. Erziehungs-
rathes.
(Seit 25. August.)

1. Die Firma Hindermann & Siebenmann in Ziirich anerbietet
fiir Schulen folgende Preisreduction fiir das in ihrem Verlag erschei-
nende «Bilderwerk» v. J. Staub (Preis eleg. gebunden Fr. 20. —
per Expl.). ;

Bei Abnahme von 100 Expl. Fr. 11% g) per Expl,
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Bestellungen von Seiten von Schulbehdrden oder Lehrern innert
Monatsfrist vermittelt die Erziehungs-Kanzlei.

2. Antrag an den Reg.-Rath betreffend Ertheilung eines Staats-
beitrags von 150 Fr. an die Erstellung eines Schulhausbrunnens in
Oberweil - Niederweil, eines solchen von 200 Fr. an die Kosten
eines Turnplatzes in Guntalingen und eines solchen von 800 Fr. an
den kaufméann. Verein in Ziirich fiir Unterrichtszwecke.

3. Genehmigung der Erweiterung der Erginzungsschule an der
freien Schule in Widensweil auf 24 weitere Stunden, jedoch in der
Meinung, dass fiir diejenigen Schiiler, die von diesem gebotenen
Vortheil keinen Gebrauch machen, die gesetzliche Erginzungsschule
mit 8 Stunden fortbestehe.



	Normalien für Schulgebäude im Kanton Appenzell A. Rh. : II.

